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EMPFEHLUNG DER KOMMISSION

vom 15 . April 1977
über den Schutz gegen Praktiken von Dumping , Prämien oder Subventionen
aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gehörenden

Ländern

(77/329/EGKS)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Staaten vermieden wird und daß andererseits gewähr
leistet bleibt, daß letztere in den Fällen , in denen das
Gemeinschaftsinteresse nicht betroffen ist, die zum
Schutz eines einzelstaatlichen Wirtschaftszweigs erfor
derlichen Schutzmaßnahmen ergreifen können , muß
vorgesehen werden , daß mangels gemeinschaftlichen
Vorgehens nationale Prüfungs- und Schutzmaßnah
men nach vorheriger Konsultation eingeführt werden
dürfen .

Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft folgt der
Schutz gegen Praktiken von Dumping, Prämien oder
Subventionen aus dritten Ländern der Verordnung
(EWG) Nr. 459/68 ('), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 201 1 /73 (2 ). Es scheint angebracht sicherzu
stellen , daß die Vorschriften über den Außenhandel
für beide Gemeinschaften so homogen wie möglich
sind . Es ist deshalb naheliegend , für Kohle- und Stahl
erzeugnisse die analoge Anwendung der Grundsatzde
finitionen der Verordnung (EWG) Nr. 459/68 in der
jeweils geltenden Fassung vorzusehen , die sich im üb
rigen aus den internationalen Verpflichtungen beider
Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten ergeben .

Ferner müssen Verfahrensregeln aufgestellt werden ,
welche die unterschiedliche Ausrichtung der beiden
Verträge berücksichtigen , gleichzeitig jedoch soweit
wie möglich den Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 459/68 in ihrer geänderten Fassung entlehnt sein
sollten —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl , insbeson
dere auf die Artikel 74 und 86,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 74 des Vertrages ist die Kommission
ermächtigt , im Falle von Dumping, Prämien oder Sub
ventionen aus nicht zur Gemeinschaft gehörenden
Ländern alle mit diesem Vertrag im Einklang stehen
den Maßnahmen zu treffen und an die Mitgliedstaaten
die erforderlichen Empfehlungen zu richten .

Gemäß Artikel 86 des Vertrages haben sich die Mit
gliedstaaten verpflichtet, der Gemeinschaft die Erfül
lung ihrer Aufgaben zu erleichtern .

Angesichts des Bestehens des gemeinsamen Marktes
für Kohle und Stahl könnte die Einführung nationaler
Schutzmaßnahmen in der Regel und selbst bei Gewäh
rung gegenseitigen Beistands keinen wirksamen und
angebrachten Schutz gegen Dumping oder Subventio
nen darstellen . Sie würde vielmehr die Gefahr mit
sich bringen , das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes zu behindern und die erreichten Fortschritte
zu gefährden , insbesondere den vereinheitlichten Zoll
tarif gegenüber dritten Ländern .

Aus diesen Gründen wird die Kommission normaler
weise auf die Befugnisse zurückgreifen müssen , die ihr
nach Artikel 74 zustehen , indem sie gegebenenfalls
die Einführung gemeinschaftlicher Schutzmaßnah
men empfiehlt .

Um der Kommission zu ermöglichen , diese Befug
nisse schnell und wirksam auszuüben , ist es erforder
lich , gewisse Verfahrensregeln aufzustellen und die
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu organisie
ren .

SPRICHT FOLGENDE EMPFEHLUNG AUS :

Artikel 1

Diese Empfehlung findet zum Schutz gegen Praktiken
von Dumping, Prämien oder Subventionen aus nicht
zur Gemeinschaft gehörenden Ländern für dem
EGKS-Vertrag unterliegende Waren Anwendung ; be
sondere Vorschriften in Abkommen mit diesen Län
dern bleiben unberührt .

Um sicherzustellen , daß einerseits kontradiktorisches
Handeln zwischen der Kommission und den Mitglied

(') ABI . Nr . L 93 vom 17 . 4 . 1968 , S. 1 .
-) ABl . Nr . L 206 vom 27 . 7 . 1973 , S. 3 .
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TITEL tungs-, Verkaufs - und sonstige Kosten sowie für
den Gewinn ; in der Regel darf der Gewinnauf
schlag nicht den Gewinn übersteigen , der üblicher
weise bei Verkäufen von Waren der gleichen allge
meinen Art auf dem Inlandsmarkt des Ursprungs
landes erzielt wird .

Dumping und Antidumpingzölle

Artikel 2

( 1 ) Ein Antidumpingzoll kann auf jede Ware erho
ben werden , die Gegenstand eines Dumpings ist ,
wenn das Verbringen dieser Ware auf den Markt der
Gemeinschaft eine bedeutende Schädigung eines be
stehenden Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft verur
sacht oder zu verursachen droht oder die Errichtung
eines Wirtschaftszweigs , dessen baldiger Aufbau in der
Gemeinschaft vorgesehen ist , erheblich verzögert .

(2) Wird in dieser Empfehlung der Ausdruck „Schä
digung" ohne weitere Angabe verwandt, so umfaßt er
die drei obengenannten Fälle .

Artikel 3

( 1 ) a ) Eine auf den Markt der Gemeinschaft ver
brachte Ware gilt als Gegenstand eines Dum
pings , wenn ihr Ausfuhrpreis nach der Gemein
schaft niedriger ist als der vergleichbare Preis
einer zum Verbrauch im ausführenden Ur
sprungsland bestimmten , im Sinne von Artikel
5 gleichartigen Ware im normalen Handelsver
kehr.

b) Wird eine Ware nicht unmittelbar aus dem Ur
sprungsland eingeführt , sondern aus einem an
deren Land in die Gemeinschaft ausgeführt , so
wird zur Feststellung eines Dumpings im Sinne
dieses Absatzes in der Regel der Ausfuhrpreis
dieser Ware nach der Gemeinschaft mit dem
vergleichbaren Preis einer gleichartigen Ware
auf dem Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes ver
glichen . Es kann jedoch auch ein Vergleich mit
dem gleichen Preis im Ursprungsland ange
stellt werden , zum Beispiel wenn die Ware nur
Gegenstand eines Durchfuhrverkehrs durch das
Ausfuhrland ist oder im Ausfuhrland nicht her
gestellt wird oder wenn es dort keinen ver
gleichbaren Preis für sie gibt .

( 2 ) Werden gleichartige Waren auf dem Inlands
markt des Ausfuhrlandes nicht im normalen Handels
verkehr verkauft oder lassen solche Verkäufe wegen
der besonderen Marktlage keinen passenden Vergleich
zu , so gilt eine Ware als Gegenstand eines Dumpings ,
wenn ihr Ausfuhrpreis nach der Gemeinschaft niedri
ger ist als :

— der vergleichbare Preis der in ein Drittland ausge
führten gleichartigen Ware , wobei dieser Preis der
höchste Ausfuhrpreis sein kann , aber ein repräsen
tativer Preis sein soll ;

— oder die Herstellungskosten im Ursprungsland zu
züglich eines angemessenen Betrages für Verwal

(3) Gibt es keinen Ausfuhrpreis oder stellt sich
heraus, daß dieser Preis wegen einer geschäftlichen
Verbindung oder einer Ausgleichsvereinbarung zwi
schen dem Ausführer und dem Einführer oder einem
Dritten keinen zuverlässigen Preisvergleich gestattet,
so kann der Ausfuhrpreis zur Anwendung der Absätze
1 oder 2 auf der Grundlage des Preises errechnet wer
den , zu dem die eingeführte Ware erstmals an einen
unabhängigen Käufer weiterverkauft wird , oder, wenn
die Ware nicht an einen unabhängigen Käufer oder
nicht in dem Zustand weiterverkauft wird , in dem sie
eingeführt wurde , auf jeder angemessenen Grundlage .

(4) a ) Der Vergleich zwischen dem Ausfuhrpreis und
dem Inlandspreis des Ursprungslandes oder
Ausfuhrlandes oder gegebenenfalls dem in Ab
satz 2 genannten Ausfuhrpreis nach einem
Drittland oder den dort genannten Herstel
lungskosten bezieht sich auf Preise der glei
chen Handelsstufe , welche grundsätzlich die
Stufe ab Werk ist , und auf Verkäufe , die zu
möglichst nahe beieinanderliegenden Zeitpunk
ten vorgenommen wurden .

b) Die Unterschiede in den Verkaufsbedingungen ,
in der Besteuerung und in den sonstigen die
Vergleichbarkeit der Preise beeinflussenden
Umständen sind jedesmal nach Lage des Falles
gebührend zu berücksichtigen . In den in Ab
satz 3 genannten Fällen sollen auch die zwi
schen Einfuhr und Weiterverkauf entstandenen
Kosten sowie der Gewinn berücksichtigt wer
den .

(5) Eine Ware darf nicht deshalb als Gegenstand
eines Dumpings gelten , weil Zölle und Abgaben , die
eine gleichartige , zur Verwendung im Ursprungs- oder
Ausfuhrland bestimmte Ware belasten , nicht erhoben
oder erstattet wurden .

(6) Im Falle von Einfuhren aus einem Land , dessen
Handel Gegenstand eines vollständigen oder nahezu
vollständigen Monopols ist und in dem die Inlands
preise vom Staat festgesetzt werden , kann der Möglich
keit Rechnung getragen werden , daß eine genauer Ver
gleich zwischen dem Ausfuhrpreis einer Ware nach
der Gemeinschaft und den Inlandspreisen dieses Lan
des nicht in jedem Fall angebracht sein kann , da sich
in solchen Fällen bei der Feststellung der Vergleich
barkeit der Preise besondere Schwierigkeiten ergeben
können .
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(7) Unter Dumpingspanne ist der nach Maßgabe
der vorstehenden Bestimmungen festgestellte Preisun
terschied zu verstehen .

male : Erzeugungsverfahren , Erzeugungsleistung, Ge
winn . Läßt sich die Erzeugung der gleichartigen Ware
in der Gemeinschaft nicht nach diesen Merkmalen
abgrenzen , so wird die Auswirkung der Dumpingein
fuhren an ihrem Einfluß auf die Erzeugung der klein
sten die gleichartige Ware miteinschließenden
Gruppe oder Reihe von Waren gemessen , für welche
die erforderlichen Angaben erhältlich sind .

( 5) a) Im Sinne dieses Titels sind unter dem Aus
druck „Wirtschaftszweig der Gemeinschaft"
sämtliche Erzeuger gleichartiger Waren in der
Gemeinschaft oder diejenigen unter ihnen zu
verstehen , deren Gesamterzeugung einen größe
ren Anteil an der gesamten Gemeinschaftserzeu
gung dieser Waren ausmacht , außer in folgen
den Fällen :

— Sind Erzeuger gleichzeitig Einführer der
Ware, die angeblich Gegenstand eines Dum
pings ist , so ist es zulässig, unter „Wirt
schaftszweig der Gemeinschaft" nur die übri
gen Erzeuger zu verstehen .

:— Unter außergewöhnlichen Umständen kann
die Gemeinschaft hinsichtlich der betreffen
den Erzeugung in mehrere Wettbewerbs
märkte eingeteilt und können die Erzeuger
in jedem einzelnen Markt als ein Wirt
schaftszweig der Gemeinschaft angesehen
werden , wenn wegen der Transportkosten
alle Erzeuger in einem solchen Markt die
Gesamtheit oder fast die Gesamtheit ihrer

Erzeugung der betreffenden Ware auf die
sem Markt verkaufen , während die gleiche ,
aber in einem anderen Teil der Gemein

schaft erzeugte Ware auf diesem Markt
nicht oder fast nicht verkauft wird , oder
wenn besondere regionale Absatzbedingun
gen bestehen , welche die Erzeuger in einem
solchen Markt in gleichem Ausmaß von der
übrigen Erzeugung isolieren ; unter diesen
Umständen setzt jedoch die Feststellung
einer Schädigung voraus , daß die Gesamt
heit oder fast die Gesamtheit der Erzeugung
dieser Ware auf dem beschriebenen Markt
eine Schädigung erfährt .

b) Absatz 4 findet auf diesen Absatz Anwendung .

Artikel 4

( 1 ) a ) Die Feststellung, daß eine Schädigung vorliegt ,
wird nur getroffen , wenn die Dumpingeinfuh
ren nachweislich deren Hauptursache sind . Zur
Feststellung dieser Schädigung werden einer
seits die tatsächlich verzeichneten Auswirkun
gen des Dumpings und andererseits die Gesamt
heit aller sonstigen Faktoren gegeneinander ab
gewogen , die auf den Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft nachteilig einwirken .

b) Die Feststellung, daß eine Schädigung droht,
muß auf Tatsachen und nicht lediglich auf Be
hauptungen , Vermutungen oder entfernten
Möglichkeiten beruhen . Das Eintreten von
Umständen , unter denen das Dumping eine
Schädigung verursachen würde , muß klar vor
auszusehen sein und unmittelbar bevorstehen .

(2) Die Bewertung der Schädigung beruht auf der
Untersuchung aller Faktoren , welche die Lage des be
troffenen Wirtschaftszweigs beeinflussen , beispiels
weise der bisherigen und der voraussichtlichen Ent
wicklung folgender Daten : Umsatz , Marktanteil , Ge
winn , Preise (einschließlich der Spanne , um die der
Lieferpreis der verzollten Ware niedriger oder höher
ist als der repräsentativste vergleichbare Preis der
gleichartigen Ware im normalen Handelsverkehr in
der Gemeinschaft), Ausfuhrergebnisse , Beschäftigung ,
Umfang der Dumpingeinfuhren und der sonstigen
Einfuhren , Grad der Kapazitätsausnutzung des Wirt
schaftszweigs der Gemeinschaft , Produktivität und re
striktive Handelspraktiken . Weder eines noch meh
rere dieser Kriterien sind notwendigerweise für die
Entscheidung ausschlaggebend .

(?>) Um festzustellen , ob Dumpingeinfuhren eine
Schädigung verursachen , werden alle sonstigen Fakto
ren geprüft , die einzeln oder zusammen auf den Wirt
schaftszweig der Gemeinschaft nachteilig einwirken .
Unter anderem sind folgende Faktoren zu berücksich
tigen : Umfang und Preise der ohne Dumping getätig
ten Einfuhren der betreffenden Ware , der Wettbewerb
zwischen den Erzeugern der Gemeinschaft selbst , ein
Rückgang der Nachfrage infolge des Erscheinens von
Substitutionswaren oder infolge von Änderungen der
Verbrauchergewohnheiten .

( 4 ) Die Auswirkung der Dumpingeinfuhren wird
im Hinblick auf die Erzeugung der gleichartigen
Ware in der Gemeinschaft gemessen , wenn die verfüg
baren Unterlagen eine Abgrenzung dieser Erzeugung
erlauben , beispielsweise an Hand folgender Merk

Arlikcl 5

Im Sinne dieses Titels ist unter dem Ausdruck „gleich
artige Ware" eine Ware zu verstehen , die mit der be
treffenden Ware identisch ist , das heißt , ihr in jeder
Hinsicht gleicht , oder, wenn es eine solche Ware
nicht gibt , eine andere Ware , die charakteristische
Merkmale aufweist , die denen der betreffenden Ware
stark ähneln .
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Artikel 6

( 1 ) Jede natürliche oder juristische Person sowie
jede Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit , die im
Namen eines Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft han
delt , der sich durch ein Dumping für geschädigt oder
bedroht hält , kann unter den nachstehenden Voraus
setzungen einen Antrag auf Einleitung eines Verfah
rens stellen . Der Antrag ist schriftlich zu stellen .
(2) Der Antrag kann entweder an die Kommission
oder an jeden Mitgliedstaat gerichtet werden , in dem
der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft seine Tätigkeit
ausübt, wobei es unerheblich ist, in welchem Mitglied
staat sich das beanstandete Dumping auswirken kann .
Eine Abschrift des Antrags wird von dem Mitglied
staat , der ihn empfangen hat, an die Kommission ge
sandt . Wird ein Antrag an die Kommission gerichtet,
so übermittelt sie ihn unverzüglich den Mitgliedstaa
ten .

Artikel 7

Der Antrag muß enthalten :
a) die Bezeichnung der Ware , die angeblich Gegen
stand eines Dumpings ist ;

b) die Angabe des Ausfuhrlandes ;
c) soweit möglich , die Angabe des Ursprungslandes ,
des Erzeugers und des Ausführers der betreffenden
Ware ;

d ) Beweismittel sowohl hinsichtlich des Dumpings
als auch hinsichtlich der sich daraus ergebenden
Schädigung des Wirtschaftszweigs, der sich für ge
schädigt oder bedroht hält .

Artikel 8

( 1 ) Stellt ein Mitgliedstaat fest , daß der Antrag die
nach Artikel 7 erforderlichen Angaben enthält , so un
terrichtet er hiervon sofort entweder schriftlich oder

mündlich im Verlauf der in Artikel 10 vorgesehenen
Konsultationen die Kommission . Er teilt dieser ferner
alle sonstigen Gegebenheiten mit , deren Kenntnis er
für die Sachaufklärung auf Gemeinschaftsebene für
notwendig hält .

( 2 ) Besitzt ein Mitgliedstaat bei Fehlen eines An
trags ausreichende Beweismittel sowohl hinsichtlich
eines Dumpings als auch hinsichtlich einer sich
daraus ergebenden Schädigung eines Wirtschafts
zweigs der Gemeinschaft , so teilt, er diese Beweismittel
sofort der Kommission mit .

(3 ) Die Kommission übermittelt diese Informatio
nen unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten .

Artikel 9

Stellt ein Mitgliedstaat fest , daß der Antrag nicht die
nach Artikel 7 erforderlichen Angaben enthält oder
daß die Dumpingspanne oder der Umfang der tatsäch
lichen oder möglichen Dumpingeinfuhren oder die
Schädigung geringfügig sind , so unterrichtet er hier
von sofort entweder schriftlich oder mündlich im Ver

lauf der in Artikel 10 vorgesehenen Konsultation die
Kommission . Diese setzt umgehend die anderen Mit
gliedstaaten in Kenntnis . Hat die Kommission inner
halb einer Frist von 10 Werktagen nach dem Zeit
punkt ihrer Unterrichtung nicht auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder von sich aus Einspruch erhoben , so
wird der Antrag unverzüglich durch den Mitgliedstaat ,
der ihn erhalten hat, oder, sofern die Kommission
nach Artikel 6 Absatz 2 befaßt wurde , durch diese ab
gewiesen ; andernfalls findet Artikel 10 Absatz 1 An
wendung.

Artikel 10

( 1 ) Konsultationen zwischen der Kommission und
den Mitgliedstaaten , die sich insbesondere erstrecken
auf :

a ) das Bestehen und die Spanne des Dumpings,
b) das Vorliegen und den Umfang der Schädigung,
c ) die bei Berücksichtigung aller Umstände angemes
senen Maßnahmen ,

müssen vor jedweder Prüfungs- und Schutzmaßnahme
von Seiten der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten
stattfinden .

(2) Die Konsultationen finden in einem beratenden
Ausschuß statt, im folgenden der „Ausschuß" ge
nannt ; der Ausschuß besteht aus Vertretern jedes Mit
gliedstaats ; ein Vertreter der Kommission führt den
Vorsitz .

( 3) Der Ausschuß wird von seinem Vorsitzenden
einberufen . Dieser übermittelt den Mitgliedstaaten bin
nen kürzester Frist alle zweckdienlichen Unterlagen .
(4) Erforderlichenfalls können die Konsultationen
schriftlich erfolgen ; in diesem Fall unterrichtet die
Kommission die Mitgliedstaaten ; diese können inner
halb einer festgesetzten Frist ihre Stellungnahmen ab
geben oder eine mündliche Konsultation beantragen .

Artikel 11

( 1 ) Lassen die ihr zugegangenen Informationen er
kennen , daß Schutzmaßnahmen gegen ein Dumping
erforderlich sein können , so leitet die Kommission in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Sachauf
klärung auf Gemeinschaftsebene ein . Diese Sachaufklä
rung erstreckt sich gleichzeitig auf das Dumping und
die Schädigung .

(2) Sie unterrichtet offiziell die Vertreter des Aus
fuhrlandes sowie die bekanntermaßen betroffenen Aus

führer und Einführer . Gleichzeitig veröffentlicht sie
eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften. Diese Bekanntmachung be
zeichnet die betreffende Ware sowie je nach Lage des
Falles deren Ursprungs- oder Ausfuhrland . Sie weist
darauf hin , daß der Kommission alle sachdienlichen
Angaben zu dem Verfahren mitgeteilt werden kön
nen . Sie setzt ferner die Frist fest , während derer die
interessierten Parteien beantragen können , von der
Kommission nach Maßgabe von Absatz 6 angehört zu
werden .
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(3 ) a ) In Erfüllung der ihr auf Grund von Absatz 1
übertragenen Aufgaben kann die Kommission
alle erforderlichen Informationen einholen .

b) Sind jedoch Untersuchungen in nicht zur Ge
meinschaft gehörenden Ländern anzustellen ,
um die eingeholten Informationen nachzuprü
fen oder zu ergänzen , so kann die Kommission
ihre Untersuchungen nur durchführen , wenn
die betroffenen Unternehmen ihre Zustim
mung dazu geben , und die offiziell unterrich
tete Regierung des betreffenden Landes keine
Einwände dagegen erhebt . Die Kommission
kann bei allen Untersuchungen , die sie an Ort
und Stelle durchführt, von Bediensteten eines
oder mehrerer Mitgliedstaaten , die darum er
sucht haben , unterstützt werden .

(4) Die Kommission gibt dem Antragsteller und
den bekanntermaßen betroffenen Einführern und Aus
führern sowie den Vertretern des Ausfuhrlandes Gele
genheit , alle für die Vertretung ihrer Interessen erheb
lichen Unterlagen einzusehen , die nicht vertraulich
im Sinne von Artikel 13 sind und die in dem Anti
dumping-Prüfungsverfahren verwendet werden .

( 5 ) a ) Zur genauen Feststellung der Dumpingspanne
und der Schädigung kann die Kommission die
Mitgliedstaaten ersuchen :
— ihr Auskünfte zu erteilen ;

— alle erforderlichen Nachprüfungen und
Kontrollen anzustellen ,

— Untersuchungen in nicht zur Gemeinschaft
gehörenden Ländern anzustellen ; dienen
diese Untersuchungen der Nachprüfung der
erhaltenen Angaben oder ihrer Ergänzung
in den betroffenen Unternehmen, so sind
sie davon abhängig, daß jene Unternehmen
ihnen zustimmen und die offiziell unterrich
tete Regierung des betreffenden Landes
keine Einwendungen erhebt .

b ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Vorkehrungen , um den Ersuchen der Kommis
sion nachzukommen . Sie teilen dieser die erbe
tenen Auskünfte sowie die Ergebnisse der ange
stellten Nachprüfungen , Kontrollen oder Un
tersuchungen mit .

c ) Die Kommission übermittelt diese Informatio
nen unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten .

d ) Bedienstete der Kommission können auf deren
Antrag oder auf Antrag eines Mitgliedstaats den
Bediensteten der Mitgliedstaaten bei der Aus
übung ihres Amtes beistehen .

( 6 ) a ) Die Kommission kann die interessierten Par
teien anhören . Sie müssen angehört werden ,
wenn sie innerhalb der Frist , die durch die im
/1 mtsbldtt der litt i'ojhi / MI>C 1 1 Cu-vu-inschiiftcn
veröffentlichte Bekanntmachung festgesetzt ist ,
eine solche Anhörung schriftlich beantragt und

dabei dargelegt haben , daß sie durch den Aus
gang der Sachaufklärung unmittelbar betroffen
werden können . In diesem Fall gibt die Kom
mission ihnen Gelegenheit, ihren Standpunkt
innerhalb einer von ihr festgesetzten Frist
schriftlich darzulegen . Ferner gibt sie den un
mittelbar betroffenen Parteien , die darum
schriftlich gebeten haben , Gelegenheit , ihren
Standpunkt mündlich darzulegen , wenn sie ein
ausreichendes Interesse hieran glaubhaft ma
chen .

b) Ferner gibt die Kommission den unmittelbar
betroffenen Parteien auf Antrag Gelegenheit
zusammenzutreffen , damit widersprechende
Ansichten geäußert und etwaige Gegenargu
mente vorgebracht werden können . Dabei trägt
sie der notwendigen Vertraulichkeit der Infor
mationen und den Bedürfnissen der Parteien
Rechnung. Keine Partei ist verpflichtet , an
einer Zusammenkunft teilzunehmen , und ihre
Abwesenheit ist ihrer Sache nicht abträglich .

(7) a) Dieser Artikel schließt nicht aus, daß die Kom
mission Vorentscheidungen trifft oder gemäß
Artikel 15 beschleunigt über die Anwendung
vorläufiger Maßnahmen entscheidet .

b) Erteilt eine betroffene Partei nicht die erforder
lichen Auskünfte oder erhebt die Regierung
eines nicht zur Gemeinschaft gehörenden Lan
des Einwendungen dagegen , daß auf ihrem.
Gebiet eine Untersuchung im Sinne von Absatz
5 Buchstabe a) vorgenommen wird , so können
endgültige Schlußfolgerungen auf Grund der
verfügbaren Tatsachen gezogen werden .

Artikel 12

Solange keine Sachaufklärung auf Gemeinschafts
ebene stattfindet, kann jeder Mitgliedstaat ein Prü
fungsverfahren auf einzelstaatlicher Ebene durchfüh
ren ; er unterrichtet davon die Kommission und teilt
ihr die Ergebnisse der Nachforschungen mit . Die Vor
schriften von Artikel 10 dieser Empfehlung finden
Anwendung.

A rtikcl 13

( 1 ) Die in Anwendung dieser Empfehlung erhalte
nen Informationen können nur zu dem Zweck ver
wendet werden , zu dem sie erbeten worden sind .

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sowie
deren Bedienstete geben die Informationen , die sie
bei Anwendung dieser Empfehlung erhalten haben
und die ihrer Natur nach vertraulich sind oder die
von einer an einem Antidumping-Prüfverfahren betei
ligten Partei vertraulich mitgeteilt werden , nicht be
kannt , es sei denn , daß die Partei , die die Informatio
nen geliefert hat , ausdrücklich eine Erlaubnis hierzu
erteilt .
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(3 ) Stellt sich jedoch heraus , daß ein Antrag auf ver
trauliche Behandlung nicht gerechtfertigt ist und daß
der Auskunftgeber weder bereit ist, die Angaben be
kanntzugeben , noch ihrer Bekanntgabe in großen Zü
gen oder in gekürzter Form zuzustimmen, so kann
diese Information unberücksichtigt bleiben , sofern
nicht aus geeigneter Quelle überzeugend nachgewie
sen wird , daß sie zutrifft .

(4) Absätze 1 bis 3 stehen der Veröffentlichung all
gemeiner Auskünfte nach Artikel 1 1 Absatz 2 sowie
der Begründung der in Anwendung dieser Empfeh
lung ergriffenen Maßnahmen nicht entgegen . Diese
Veröffentlichung muß dem berechtigten Interesse der
interessierten Parteien an der Wahrung ihrer Ge
schäftsgeheimnisse Rechnung tragen .

weigern , einer entsprechenden Aufforderung
der Kommission nachzukommen, ohne damit
ihrer Sache zu schaden . Es steht jedoch der
Kommission frei , festzustellen , daß die Dro
hung einer Schädigung mit größerer Wahr
scheinlichkeit eintreten wird , wenn die Dum
pingeinfuhren andauern .

d) Stellt die Kommission fest, daß die von den
Ausführern eingegangenen Verpflichtungen
umgangen, nicht eingehalten oder gekündigt
worden sind und daß aus diesem Grunde
Schutzmaßnahmen erforderlich sein könnten ,
unterrichtet sie hiervon unverzüglich die Mit
gliedstaaten und nimmt die Sachaufklärung im
Sinne von Artikel 1 1 wieder auf .

e ) Artikel 18 Absatz 1 wird auf die Verpflichtun
gen , welche die Ausführer gemäß diesem Arti
kel eingegangen sind , entsprechend angewandt .
Diese Verpflichtungen können nach dem Ver
fahren dieses Artikels geändert werden .

A rtikel 1 5

a) Ergibt sich aus einer ersten Sachaufklärung, daß
ein Dumping besteht , und liegen ausreichende
Beweismittel für eine Schädigung vor und erfor
dern ferner die Interessen der Gemeinschaft

ein umgehendes' Eingreifen , so wird von der
Kommission

— unter Beachtung von Artikel 19 Absatz 3
und auf der Grundlage eines vorläufigen
Antidumpingzolls der Betrag festgesetzt , für
den Sicherheit zu leisten ist und dessen Ver
einnahmung nach Maßgabe der späteren
Empfehlung der Kommission auf Grund
von Artikel 17 erfolgt ,

— gemäß den näheren Bestimmungen des Ar
tikels 20 angegeben , auf welche Waren
diese Maßnahme anwendbar ist ,

— vorgeschrieben , daß die Abfertigung dieser
Waren zum freien Verkehr in der Gemein
schaft von der Leistung einer Sicherheit in
Höhe des oben erwähnten Betrages abhän
gig gemacht wird .

b) Die Kommission ergreift diese vorläufige Maß
nahme nach Kenntnisnahme der im Ausschuß
abgegebenen Stellungnahmen oder im Falle
äußerster Dringlichkeit nach Unterrichtung der
Mitgliedstaaten . Im letzteren Fall finden späte
stens zehn Tage , nachdem der Beschluß der
Kommission den Mitgliedstaaten mitgeteilt
wurde , Konsultationen im Ausschuß statt .

c ) Ist das umgehende Eingreifen der Kommission
von einem Mitgliedstaat beantragt worden , so
beschließt sie binnen fünf Arbeitstagen nach
Eingang des Antrags , ob ein vorläufiger Anti
dumpingzoll festzusetzen ist .

Artikel 14

( 1 ) a ) Stellt sich nach Abschluß der Konsultationen
gemäß Artikel 10 heraus, daß keine Schutzmaß
nahme erforderlich ist, so schließt die Kommis
sion .das Verfahren ab .

b) Die Kommission unterrichtet die Vertreter des
Ausfuhrlandes und die unmittelbar betroffenen
Parteien von dem Abschluß des Verfahrens un
ter Angabe der Gründe und der angewandten
Kriterien . Wenn dem nicht besondere Gründe
entgegenstehen , so veröffentlicht sie unverzüg
lich den Abschluß im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften, wenn darin eine Be
kanntmachung über die Einleitung des Verfah
rens veröffentlicht worden war .

(2) a ) Der vorstehende Absatz findet auch Anwen
dung, wenn sich die Ausführer während der
Sachaufklärung freiwillig verpflichten , ihre
Preise so zu ändern , daß die Dumpingspanne
entfällt , oder die Ausfuhr der betreffenden
Ware nach der Gemeinschaft zu unterlassen ,
sofern die Kommission nach Kenntnisnahme

der im Ausschuß abgegebenen Stellungnahmen
diese Lösung für annehmbar hält .

b) Hat die Kommission nach Maßgabe des vorste
henden Buchstabens die dort genannte Ver
pflichtung angenommen , so wird die Prüfung
der Schädigung trotzdem zu Ende geführt ,
wenn die Ausführer dies wünschen oder wenn
die Kommission nach Durchführung der in Ar
tikel 10 vorgesehenen Konsultation es be
schließt . Stellt die Kommission nach Kenntnis

nahme der Stellungnahmen im Ausschuß fest ,
daß keine Schädigung vorliegt , so wird die Ver
pflichtung der Ausführer von selbst hinfällig, e
sei denn , daß diese ihre Weitergeltung bestäti
gen .

c ) Die Ausführer können davon absehen , eine
solche Verpflichtung zu übernehmen , oder sich



Nr. L 114/ 12 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 5 . 5 . 77

— sie führt gegebenenfalls Konsultationen
nach Artikel 10 durch .

b) Hierzu können die Lieferanten oder Einführer
der betreffenden Ware einen begründeten An
trag bei der Kommission stellen , und zwar ent
weder direkt oder über einen Mitgliedstaat . Er
hält die Kommission den Antrag, so teilt sie
dies den Mitgliedstaaten mit .

(2) Stellt die Kommission fest , daß diese Maßnah
men zu ändern oder mit oder ohne Rückwirkung auf
zuheben sind , ändert sie sie oder hebt sie mit oder
ohne Rückwirkung auf.

Artikel 16

( 1 ) Unbeschadet der Vorschriften von Artikel 18
bleiben die vorläufigen Maßnahmen für die Dauer
von drei Monaten anwendbar. Vor Ablauf dieser Frist
entscheidet die Kommission entweder über ein ge
meinschaftliches Vorgehen nach Artikel 17 oder wenn
die Ausführer und Einführer dies beantragen und
wenn die Sachaufklärung noch nicht abgeschlossen ist
über die Verlängerung der vorläufigen Maßnahmen
um höchstens drei Monate .

(2) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Maßnah
men wird die Sicherheit insoweit freigegeben , als die
Kommission nicht nach Maßgabe von Artikel 17 die
endgültige Vereinnahmung des Betrages, für den Si
cherheit geleistet wurde, beschlossen hat . Wird der vor
läufige Zoll auf Grund von Artikel 18 rückwirkend
aufgehoben oder eingeschränkt, so wird die ungerecht
fertigt erhaltene Sicherheit binnen kürzester Frist frei
gegeben .

A rtikel 1 7

( 1 ) Ergibt sich aus der endgültigen Feststellung der
Tatsachen , daß Dumping und Schädigung vorliegen ,
und erfordern die Interessen der Gemeinschaft ein
gemeinschaftliches Eingreifen , so richtet die Kommis
sion nach Kenntnisnahme der im Ausschuß abgegebe
nen Stellungnahmen die erforderlichen Empfehlun
gen an die Mitgliedstaaten . Diese Empfehlungen um
fassen auch die in Absatz 2 genannten Fragen .

(2) a) Ist Artikel 15 angewandt worden , so empfiehlt
die Kommission unbeschadet von Artikel 16,
inwieweit der Betrag, für den auf der Grundlage
eines vorläufigen Zolls Sicherheit geleistet
wurde , endgültig zu vereinnahmen ist .

b) Die endgültige Vereinnahmung dieses Betrages
kann nicht beschlossen werden , wenn sich
nicht aus der endgültigen Feststellung der Tatsa
chen ergibt , daß eine bedeutende Schädigung
— und nicht nur die Drohung einer bedeuten
den Schädigung oder eine erhebliche Verzöge
rung bei der Errichtung eines Wirtschafts
zweigs — vorliegt , oder daß eine solche Schädi
gung verursacht worden wäre , wenn keine vor
läufigen Maßnahmen angewandt worden wären .

Artikel 18

( 1 ) a ) Während des Zeitraums, in dem die auf Grund
der Artikel 15 , 16 und 17 ergriffenen Maßnah
men angewandt werden , unternimmt die Kom
mission folgende Schritte :

— sie lintersucht die Auswirkungen dieser
Maßnahmen ,

— sie überprüft das Vorliegen der Bedingun
gen für ihre Anwendung,

Artikel 19

( 1 ) Sowohl vorläufige als auch endgültige Antidum
pingmaßnahmen werden normalerweise in Form von
Zölle'h durch Empfehlung der Kommission einge
führt .

(2) a) Unbeschadet des Artikel 17 Absatz 2 dürfen
diese Zölle weder rückwirkend festgesetzt noch
rückwirkend erhöht werden .

b) Sie gelten für alle im Beschluß der Kommis
sion bezeichneten Waren , die nach dessen In
krafttreten unmittelbar zum freien Verkehr in

der Gemeinschaft abgefertigt werden . Hierfür
ist der Zeitpunkt maßgeblich , an dem die Zoll
stelle die Willenserklärung des Zollbeteiligten ,
die Waren zum freien Verkehr abzufertigen , an
nimmt .

c) Wird eine Ware aus mehreren Ländern in die
Gemeinschaft eingeführt , so gilt der Zoll in
angemessener Höhe ohne Diskriminierung für
alle Einfuhren dieser Ware , von denen festge
stellt wurde , daß sie ebenfalls Gegenstand eines
Dumpings sind und eine Schädigung nach sich
ziehen .

(3) Die Höhe eines vorläufigen oder endgültigen
Antidumpingzolls darf die festgestellte oder, im Falle
der Festsetzung eines vorläufigen Zolls , die vorläufig
bestimmte Dumpingspanne nicht überschreiten ; sie
sollte niedriger als die Dumpingspanne sein , wenn ein
niedrigerer Zoll zur Beseitigung der Schädigung aus
reicht .

(4) a ) Kann ein Importeur nachweisen , daß die Wa
ren , die er auf den Markt der Gemeinschaft ver
bracht hat , nicht Gegenstand eines Dumpings
sind oder daß die Dumpingspanne niedriger
ist , als sie der Empfehlung der Kommission
zugrunde liegt , so werden ihm die auf diese
Waren erhobenen Antidumpingzölle ganz oder
teilweise erstattet ; bei vorläufigen Maßnahmen
werden die Sicherheiten unter den gleichen
Vora us se t z u nge n freigegeben .
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wähnung aller betroffenen Lieferländer gekennzeich
net werden .

(3) Falls bei der Festsetzung eines vorläufigen oder
endgültigen Antidumpingzolls keine abweichenden
Bestimmungen erlassen wurden , so gelten die Regeln
über die gemeinsame Begriffsbestimmung des Waren
ursprungs sowie die einschlägigen gemeinsamen
Durchführungsbestimmungen .

Artikel 21

Die Antidumpingzölle , deren Art, Satz und sonstige
Anwendungsmodalitäten bei ihrer Festsetzung be
stimmt werden , werden von den Mitgliedstaaten unab
hängig von Zöllen , Steuern und anderen üblicher
weise bei der Einfuhr geforderten Abgaben erhoben .

b) Hierzu kann der Einführer binnen drei Mona
ten nach dem Tag, an dem diese Waren zum
freien Verkehr abgefertigt worden sind , einen
Antrag an den Mitgliedstaat stellen , auf dessen
Gebiet die Abfertigung zum freien Verkehr er
folgte . Der Mitgliedstaat übermittelt der Kom
mission binnen kürzester Frist diesen Antrag
mit einer Stellungnahme über seine Begründet
heit . Die Kommission unterrichtet umgehend
die übrigen Mitgliedstaaten . Hat die Kommis
sion innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Erhalt dieser Mitteilung nicht auf eigene
Initiative oder auf Antrag eines Mitgliedstaats
Einwendungen erhoben , so kann der betref
fende Mitgliedstaat die Entscheidung treffen ,
die der Stellungnahme entspricht, die er der
Kommission mitgeteilt hat . In den übrigen Fäl
len beschließt die Kommission nach Kenntnis
nahme der im Ausschuß abgegebenen Stellung
nahmen darüber, ob und inwieweit der Mitglied
staat dem Antrag stattgeben muß .

(5) Ist Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a) zweiter Ge
dankenstrich angewendet worden , so gibt die Kommis
sion nach Kenntnisnahme der im Ausschuß abgegebe
nen Stellungnahmen den Ausführern Gelegenheit, das
Dumping in dem betreffenden Wettbewerbsmarkt ein
zustellen . Wird in solchen Fällen rasch eine ausrei
chende Zusicherung gegeben , so führt die Kommis
sion keine vorläufigen Maßnahmen ein und legt kei
nen Vorschlag im Sinne von Artikel 17 vor . Wird eine
solche Zusicherung nicht rasch abgegeben oder wird
sie nicht eingehalten , so kann die Kommission für die
gesamte Gemeinschaft einen vorläufigen Zoll festset
zen oder die Einführung eines endgültigen Zolls vor
schlagen .

(6) Ein Antidumpingverfahren steht der Zollabferti
gung der betreffenden Ware nicht entgegen .

Artikel 20

( 1 ) Die Bezeichnung der Waren , auf welche die in
den vorstehenden Artikeln genannten Maßnahmen
angewandt werden , umfaßt :

a ) die zolltarifliche Benennung,
b) die handelsübliche Bezeichnung,
c) das Ursprungs- oder Ausfuhrland ,
d ) den Lieferanten .

( 2) Sind mehrere Lieferanten desselben Landes be
troffen und ist es aus praktischen Gründen nicht mög
lich , sie alle aufzuführen , so können die Waren nach
dem unter den Buchstaben a), b) und c) des vorigen
Absatzes genannten Angaben bezeichnet werden . Sind
mehrere Lieferanten aus mehreren Ländern betroffen ,
so können die Waren , zusätzlich zu den unter den
Buchstaben a) und b) genannten Angaben , entweder
durch Erwähnung aller betroffenen Lieferanten oder,
wenn dies in der Praxis nicht möglich ist , durch Er

TITEL II

Prämien , Subventionen und Ausgleichszölle

Artikel 22

Ausgleichsmaßnahmen , die normalerweise in Form
eines Zolls auf Empfehlung der Kommission einge
führt werden , können auf Waren angewandt werden ,
für die im Ursprungs- oder Ausfuhrland eine Prämie
oder Subvention gewährt wird , wenn ihre Verbringung
auf den Markt der Gemeinschaft eine bedeutende
Schädigung eines in der Gemeinschaft bestehenden
Wirtschaftszweigs verursacht oder zu verursachen
droht oder die Errichtung eines Wirtschaftszweigs der
Gemeinschaft erheblich verzögert . Artikel 3 Absatz 5
findet entsprechende Anwendung .

Artikel 23

Die Höhe eines vorläufigen oder endgültigen Aus
gleichszolls darf die geschätzte oder, im Falle eines
vorläufigen Zolls , die vorläufig geschätzte Höhe der
Prämie oder Subvention nicht übersteigen , die im Ur
sprungs - oder Ausfuhrland mittelbar oder unmittelbar
für die Herstellung, Gewinnung oder Ausfuhr der be
treffenden Ware gewährt wird , einschließlich jeder be
sonderen für die Beförderung dieser Ware gewährten
Subvention .

Artikel 24

Für eine Ware dürfen nicht zugleich Antidumping
und Ausgleichszölle erhoben werden , um ein und den
selben Zustand zu beheben , der sich aus einem Dum
ping oder aus der Gewährung einer Prämie oder Sub
vention ergibt .

Artikel 25

Artikel 6 bis 21 finden auf diesen Titel entsprechende
Anwendung .
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Artikel 27

Diese Empfehlung wird den Regierungen der Mitglied
staaten zugestellt und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht .
Sie tritt für jeden Mitgliedstaat am Tag ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Brüssel , den 15 . April 1977

TITEL III

Schlußbestimmungen

Artikel 26

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnah
men , um den Regierungen zu ermöglichen , innerhalb
der vorgeschriebenen Fristen den ihnen gemäß dieser
Empfehlung obliegenden Verpflichtungen auf dem
Gebiet des Schutzes gegen Dumping, Prämien oder
Subventionen nachzukommen . Sie unterrichten die
Kommission . Diese leitet unverzüglich die ihr zuge
gangenen Informationen an die anderen Mitgliedstaa
ten weiter .

Fiir die Kommission

Der Präsident

Roy JENKINS


